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dasselbe Beobachtungsjahr.ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem 

Verkettungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die 

Preisänderung unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der 

Verkettungsmethodik in den Erläuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 

und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Baule"istungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche 

Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum 

vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte 

Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 

die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 

Rohverbindungsstücke aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 

die Jndexreihe Rohre aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index Erzeugerpreise gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 

die Indexreihe Präzisionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) 

für den Zeitraum vor 1968 die Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Jndexreihe der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV 

Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften 

Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den 
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historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich 

aus dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und 

ist auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2010, ergibt sich der Indexfaktor des Jahrestaus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 201 O und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des 

Jahres 2010. Der lndexfaklor für das Basisjahr (hier: 2010) belrägt somit 1. Bei 

Anlagegütern, welche im Jahr 2006 bis 2010 angeschafft wurden, handelt es sich um 

Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu 

Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

Die neue Fassung des § 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl 

(Anlagengruppe IV. 1. 1-IV. 1.3 der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die 

vom jeweiligen Druck der Leitung abhängen. Für Rohrieitungen aus Stahl von höchstens 16 

bar, ist hiernach am aktuellen Rand die Indexreihe „Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk 

(Tiefbau), ohne Umsatzsteuer" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft) anzuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit 

einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 

40°/o aus der Indexreihe „Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 

Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahlu (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und zu 60°/o aus der Indexreihe 

„Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die so bestimmten Index- und Faktorwerte für die einzelnen Anlagengruppen ergeben sich 

aus Anlage PI. 

2.4. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt­

und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Oie kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein 

Zugang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 
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Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen 

Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 

S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt 

ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des 

Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In 

der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. 

Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.4.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Oie kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 

GasNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu 

legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt 

durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der 

Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare 

Restnutzungsdauer(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 

2 Nr. 2 GasNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 i.V.m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der 

kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdaueri) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl 

der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der 

Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der 

Restwert AK/HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her­

stellungskosten. 
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2.4.2. 	 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen 

Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich 

demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung 

auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß § 6 Abs. 4 GasNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Forme! zu ermitteln: 

AK/HK,
Kalk. Jahresabschreibung; = --~ 

ND, 

2.5. 	 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2010 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

2010 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist § 6 i.V.m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betri6bsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV). 

Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S..1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde 

gelegt. 

2.6. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische 
Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend dargestellten 
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Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 6­

NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zellen 012 - 055) und bezogen auf die kalkulatorischen 

Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für A!tan!agen) - jeweils gesondert 

für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt und ebenfalls gegliedert nach 

Anlagengruppen - aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zellen 812 - C 55). Die Summe 

der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergibt sich aus Anlage 6­

NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zelle E 55). 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend 

dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert nach Anlagengruppen 

aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.2-NB (Zellen 012 - 055 und G12 -G 55) und bezogen 

auf die kalkulatorischen Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für 

Altanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.2-NB 

(Zellen 812 - C55 und E12 - F55). 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte {originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) und die durchgeführten 

Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Restwerte und 

kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 6-NB. 

Oie Berechnungsmethodik wird in Anlage II nochmals umfassend erläutert. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. 

§ 7 Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs~ und Herstellungskosten und 

multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herste!!ungskosten und 

­
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4. Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Um!aufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß 

§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 
' 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des 

Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte 

des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des 

Sachanlagevermögens zum Jahresende 2010 und der Jahresabschreibung 2010 erre.chnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt keine 

Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 GasNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand und der 

Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidentität gemäß § 252 

Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden 

Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz des vorhergehenden 

Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i.S d. § 6 Abs. 1 ARegV aktivierten Neuanlagen 

denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der anzusetzende 

Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. Gegen diese Bewertung 

spricht auch nicht die Regelung des § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV, da ansonsten für die im 

Basisjahr angeschafften Werte des Sachanlagevermögens, anders als für alle anderen 

Bilanzpositionen, die Mittelwertbildung aufgehoben wäre. Ersichtlich wollte der 

Verordnungsgeber durch § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV lediglich eine Klarstellung des § 6 Abs. 5 

S. 3 GasNEV erreichen und damit deutlich machen, dass die kalkulatorischen 

Abschreibungen jahresgenau zu erfolgen haben. Auch systematisch steht § 6 Abs. 5 S. 4 

GasNEV in einem eindeutigen Zusammenhang zu§ 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV. Demgegenüber 

Seite 14 von 27 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

besteht jedoch kein systematischer Bezug zu der in § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV geregelten 

Mittelwertbildung. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Verordnungsgeber, abweichend 

von§ 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV, den Abschreibungsbeginn auf den 31.12. eines Kalenderjahres 

fingiert hätte. 

Nach Sinn und Zweck des § 6 Abs. 4 S. 3 GasNEV gilt das Verstehende auch für 

Netzbetreiber die eln abweichendes Geschäftsjahr' aufweisen, mit der Maßgabe, dass ein 

Zugang zum ersten Tag des Geschäftsjahres zu unterstellen ist (z.B. 01.10. des 

Kalenderjahres). 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung 

der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten 

zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals(§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden 

Eigenkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 

Eigenkapital (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-NB aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-NB. 

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1.1. Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK 1) und den 

kalkulatorisch ermittelten Restwerten_ des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich 

demnach aus den folgenden Positionen: 
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Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ Grundstücke zu historischen AK/HK 


= Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 


Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1(BNEK1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die In die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK 1 und dem BNV 1. 

3.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden 

bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

s-achan!agevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen 

und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus 

Anlage 3-NB (Zellen H18 und H30). 

3.1.3. Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 
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kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. Die 

Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller 

Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begründet 

werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung des 

abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann 

ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, Az. EnVR 6108, juris: Rd.-Nr. 44, 

321.). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermögens 

schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unveränderte 

Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapitalverzinsung -, 

die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Geschäftsbetrieb des 

Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass der Bestand des 

Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der Bestand zum 

Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf einem hohen Niveau 

befindet. 

Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und 

kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines 

effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber 

muss sich daher bei seiner unternehmerischen Entscheidung, welches Finanzanlage- und 

Umlaufvermögen er als effizient für seinen Betrieb ansieht, an einem effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 

EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im 

Wettbewerb eingestellt hätten. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof In seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, „das mit der 

Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte 

Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote 

unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte 
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Finanzierung seiner Investitionen würde vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote 

noch weiter anstiege, mithin also ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem 

Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und 

erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem 

Umlaufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet 

[ ... ] ein im Wettbewerb stehendes Unteirnehmen über das Anlagevermögen" (vgl. BGH, 

Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 261.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch 

kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit 

ineffizienten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidiE:)rbarer, geldnaher 

Vermögensgegenstände bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und 

damit kostenintensives Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen 

unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass 

der ursprüngliche Investitionsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu verzinsen wäre, 

während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem 

solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu 

berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den 

Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Gemäß dieses Grundsatzes erstattet der 

Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des Sachanlagevermögens 

(Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen anteilig oder sogar vollständig in die 

Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Doppelverzinsung und somit zu einer 

Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass 

der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen 

Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen­

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

3.1.3.1, Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 
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vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des Netzes notwendig sind, 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der Netzbetreiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb 

die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das 

Sachanlagevermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht 

ausüben kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des 

Sachanlagevermögens anzulegen, auf welches die GasNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann dieser nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV 

unterworfen werden (vgl. hierzu auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: 

Rd.-Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen 

Forderungen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegenstände. 

Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich durch Zu- und Abgänge häufig. Im 

Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, befindet 

sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unternehmen. 

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufvermögen 

berücksichtigungsfähig ist. Hierfür hätte er nachweisen müssen, dass das geltend gemachte 

Umlaufvermögen der Maßgabe des § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG 

entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 20). 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Gasversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb 

stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht 

vorgehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel auch. 

Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in 

Gestalt vo.n Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und 
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auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, 

die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der 

Netznutzer führen. 

Auch die Investitionstätigkeit bzw. das Investitionsverhalten des Unternehmens ändert nichts 

an der Einstufung eines beträchtlichen Teils des Umlaufvermögens als nicht 

betriebsnotwendig. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d.h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 

von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange 

Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den 

verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für 

einen längeren Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

nicht effizient, liquide Mittel zu horten. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. 

Zum Umlaufvermögen gehören Vermögensgegenstände, deren Bestand sich durch Zu- und 

Abgänge häufig ändert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender 

Vermögensgegenstand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient 

(vgl. die ständige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, Az.: IV R 73/00, juris: Rd.­

Nr. 10; Urteil v. 28.05.1998, Az. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 

durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen nicht gewährleistet 

sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen lassen, mit denen 

kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer 

kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine 

langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter 

Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn 

sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese nicht einer 

Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterworfen werden (vgl. 

hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 28). Werden durch den 

Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen geltend gemacht, zeigt 

das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht notwendig ist 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetreiber 

regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes vorhält; vor 
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diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetreibers grundsätzlich 

berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorliegen. Bei der Bewertung der 

Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschlusskammer insoweit auf die 

berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Netzkosten ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der 

Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungsströme erhält. Macht der Netzbetreiber 

hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1112 eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes 

geltend, hat der Netzbetreiber nachzuweisen, dass der gesamte Bestand an 

Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und der Maßgabe des § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 

21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 

29 ff.). Dabei ist insbesond.ere zu berücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig 

um eine sehr kapitalintensive Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von 

liquiden Mittel nicht bedarf (s. o.). Daher hat die Beschlusskammer vorliegend 1/12 der 

anerkennungsfähigen Netzkosten als Umlaufvermögen anerkannt. Oie unter der 

Ertragsposition 5.7.2.6. geltend gemachten Erträge aus Kassenbestand etc. wurden im 

gleichen prozentualen Verhältnis gekürzt wie die Kasse­

3.1.4. 	 Betriebsnotwendiges Vermögens gemäß § 6 GasNEV (BNV nund 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 GasNEV (BNEK n 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des 

berücksichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Verm.ögen 

nach§ 6 GasNEV (BNV /)aus Anlage 3-NB (Zelle H53) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C12). 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigenkapital nach 

§ 6 GasNEV (BNEK /)aus Anlage 3-NB (Zelle H65) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C13). 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 4-NB (Zelle C14). 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß§ 7 GasNEV {BNV II) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV {BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eige.nkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 
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Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/HK-* Fremdkapitalquote (min. 60 o/o) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 


= Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 


Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV II) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit 

denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der 

kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus 

finden bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter 

des Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 °/o begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 °/o in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 °/o gewichtet werden. 
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übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4-NB (Zelle C14) ergibt, 

einen Anteil von 40°/o so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 °/o zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) aus Anlage 4-NB (Zelle C20). Das 

betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK /~ ergibt sich aus Anlage 4-NB 

(Zelle C24). 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 o/o 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 °/o 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) 

beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu 

zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene 

Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK II :s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der 

die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II > 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II :S 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II< 40% "BNV 11•0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BNEK II> 40%" BNEK II - BNEK II< 40%" BNEK II - (BNV 11 • 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 

Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 

diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die 
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Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben 

ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem Quotienten aus den 

kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der 

Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und 

SAVneu)·. 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 °/o) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK *Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 o/o) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der 

Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen 

(Anleil SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C26). 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C27). 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, unter 

dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, 

der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 9,05 % und für 

Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich· demnach wie folgt: 

BNEK II.-:; 40% * Anteil SA V neu * 9, 05 % + BNEK II.-:; 40% * Anteil SA Valt * 7, 14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß § 

32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 

GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gern. § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 
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die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich 

diese Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten ­

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der „Um!aufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrlefe". 1 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte geführt 

werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2001 bis 2010 gebildet. 

Aus den Mittelwerten der einzelnen Jahresscheiben wurde sodann ein Durchschnitt gebildet 

(Anlage EKll-Zins). Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2001 bis 2010 eine 

durchschnittliche Rendite von 4, 18 °/o ab. 

Diese Reihen können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 
http://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Um!aufsrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" 
abgerufen werden. 
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3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) aus Anlage 4-NB 

{Zellen C31 und C32). Für das die Quote von. 40 o/o übersteigende betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-NB 

(Zelle C33). 

Die Eigenkapitalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur überkompensiert die 

negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapitalverzinsung 

stellt somit lediglich einen „rechnerischen Zwischenschritt" dar. In der Gesamtschau der dem 

Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzinsung aus Pächter und Verpächter wird 

dem Netzbetreiber über den in Ansatz gebrachten (gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital 

des Netzeigentümers zugute gebracht. 2 

4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz 

gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer 

Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten 

Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor 

Körperschaftsteuer. 3 Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn­

und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den 

kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn 

bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen 

Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden 

(siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 

KVR 81/07, S. 10). 

__„ .. -----······ ··-­

' BGH, EnVR 79/07-„SWU Netze GmbH", S. 18. 
' BR-Drs. 247/05 S.30. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK lls40% •Anteil SAValt • 7, 14 % + BNEK II s40% •Anteil SAVneu • 9,05 % 

* + BNEK II> 40% * 3,80 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 5-NB 

(Zelle C16) ausgewiesen. 
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r<ottkosten 
gern. Netzbetreiber 

H;nzu,..ehrlilr>g 
durch SNetzA 

Nettkcslen 
gern. Ga•NEV 

Anlage 1-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARegV 
·Netzkosten • 

Untemohir.on Stactweil<e 1:r.10nau Gmbl-1 

A<:enzeichen SKS-1118125 

Betrieb•nummor '200092~ 


i'iell:Au-rMer 


'"' 
Nummer 	 Ko.ren•rt 

' u l/•"'n•ikasten" ,, 1.'.1 '~•vo~ '<u!wendungen fu' Roh , t-!11r,._ und 8"~-ieosstoffe 

,„ " 
11'1 

' '·' 2 

1.1.'.3 
 Au-ndur.gon für die Sesc.~alh;ng v<>n Eigen,erb<aueh 

., " 1·,1,4 Au-ndungen ~r d'• Sese.".aff~ng v<>n Entspannungsenerg•e 

., 	11 '5 

1, 2

" 1.1.2_1 Au-<>dungen an ,orgelagalte Netzbe~e1ber" 1122 A~fw<lndur.gen 1ü< ilber1assene Netzrnfrastruki~r

" 11.23 Au!we~d.ngen r~r dc"fCh Drine erorachte 8"tnebs'U~r.mg

" 1. 2.4

" 112.5 Aufwendungen für d" Beschaffung YOn Ausgle•chsenerg1e t~r aen Sosisb1lan.:ausgle.ch " 11-2.6 Aufwendungen für Differenzmengen " 
" ,, 1127 

" 1 2. 1 l<lhne und Geh~lter" 1 2-2

" 1 2 2 1 1davon IC,, Aaen;versorgung
" 1 2 2 2
" Fremdkapital:insen (Zinsen u~d ahill•Cho Aufwendungen) " 	" 1 3.1 davon gegenCiber vertur.denen Unternehmen " , 3 2 davon gegen~ber L'ntemenmen mit denen ein Sete„,gur>gsverha:tn=s bester-t " 
" ';; 

1 3.4

" H Ansetztare betnebliche Steuern (außer Gewerbesteuer, Körperscno~steue'. E.nko:nmensteuer und Soi1caritätsZ<:SChlag)" 	. „ 
" '''""·' KFZ-Ste~ec 

, 4 2 dovO-"- G;u,"-d5\euer" 14.3 . davon SonsOges " ! Sons~ge betnebi1che Kosten " 	" 1 5_' oavon rc.r sons~ge F>exib1i.ta1~ens~e.s1uc.gen" , 5 2 , davcn füc G1e Ersteil;,ns·'Ee!'Elts\el'uhg eines lnfomiat-o.",ssys.e01s ~~r d=e Kapa,;to:saus-•stvng {§ .10 C';as,~ZV a f'_)" 
1_5_3

" 1 5.4 

1 5.5 " " 1 5,6 

" 1 5.7 

" 
" 	''" 1,5 9 

" 1 5 10 

" 

da,on aus der Vorga~ <Ur Rodu<rerung der Mail<lgebiele gemaß § 21Abs.1 GasNZV 

oavon futC1e i:'innehtung und den Setneo einer Handelspiattform § 12 GasNZV (§ 14 Abs 1 GasNZV a.F) 

cavcn rur die Cureh~r.r-.r.g de: Vers:e1~e-"l.n~ r.aeh § ~C Abs 6 GasNZ\I a.F, 

c!ave-o aus venrag;io."-er. Vere1r.Oaruf\\len mit Dntten ,"-ael\ § 9 A~s 3 ;;, 1 Ga•-'IZ\I {§ßAbs 3 S 2 'lc 'Gasr;Zv a F.) 

davon l'ia~urlQ und Instandsetzung 

davon KonzesSronsabgaben 

da,oa :,i,eten, soc.stige Paehtz,r.seri. sons~ge Leasi.".gtä!O.", Geb Uhren und Be.t<Oge 

cavon Vor„Cherur.gen 

iklo • -'CC 16 



Anlage 1~NB ' 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs.1 ARegV 
- Netzkosten -

Uniernehmen Stad"""rke :lmenau GmbK 

Al<le.".;:e1cnen BKS-1118125 

Betr.eb0".umme1 12000921 

Ne:::ncrr·ne• 

E"B 


Netzkosten K~r'7'ung 

gern. Netz.betreit>er durch BNetzA
Nummer Kostenart 

1 5 11

" '5 12 !davon Pcstl<osten. FrachtkO•ten und ahnliche Ko>!en 

" 1 5 ~3 davon Rechts- und Beratungs<osten 

" '514 ~avon S!'<"'SOOf)\l. We<l>Ufl\l. $o-e"Oen

" '. 5 •5 

" 1 5 16 da,on Be'Mrtur.g und Geschen~e" 1.5. 17 da,on Emzelwertbenel'l~gungen und AbW1re1bungen auf FordenJngen" 1 5 16 


,," , 5 19 
 davon S<>nsbges 

" ''" 
' " 2 2 ••" Sonsuges" '" Absci'treib«ngen auf Finanzanlagen und auf Wer.;iapier<> oes Umlaufvermogens " " Absch1eihun.gen auf Finanza,",lagen"'" 
" "' i Kalkulatonsche E1genkapita1ver::rnsung 

" ' J<;alku!atonsche Gewer.iesteuor " I.•. , Nol:zkost&n : .• _vo' Allzug ~er kos:enmlr.domden Etlö>e" ,, 'Koster.m,n~e,r.rja E~CSe end E.1.<>ge 

''" 
" " 
" " 
n " 

Ertrage •~•der Aufiö"'-'nQ """ Baukostenzusch~ssen" '' ;; Ertrage alJ'S ar>deren Wertpap1oren und Ausleihungen des Fi~anmnlagevermogens" ; Sonstge Zonsen und ah-l1che Ertrage ' ,, " ErJO;o a.;s Fmanza:;lagen"' 
5 7.1 1 davon Erträge aus verzinS:1ehen Finanzan;agen" 5 7, 1 2 davon Ertr<lge aus C•sh-Pool1n.g ' 
5.7 2" 5 7.2. 1 '' 
5.7 2.2 Ertrage aus Forderungen gegenüber verllunconen Unter..ohmen (z.B. Cash·P00"~9)• 
5 7 2 3 Ertrage aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Bete>llgungsvertiäl:nis besteht " S.7.2 4 Ertrage aus sonstige!' Ve""cge~sgegenstanden" 5 7 2 5 ' 
5,7 2.6 Ertrage aus Kassenbestand_ Gu,,.,a~en bei der Bundesbac.k und KreC1tmstJtu,en",, 5 7.2 7 Andere SOflS11ge z;nsen ur>d äh.Ol•Che Erträge ,, Scnsoge Er16se u---d E,~,rage

" 
" 5.8' : Enose ""' <Jer Bere1tsted~ng «>ns~;ec H1ilsd·•~•te gemaß § 5 Aes 3 GasNZV a F 

Hinzure<;hnung Netzkosten 
durch BNelzA gem.GasNEV 
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Anlage 1-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperlode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
·Netzkosten • 

Untemehmen Sta<ltw<!r>.e 11mcnau GmbH 
Aktcn.,.,1chen 8K9-1116125 
Sc'1lebsnummer 12000921 
Netzn~mmer 

'"' 
Netzkosten Kii<ZUA9 ffinzu"'chnung Ne!Zkosten 

~m. Netzbelre>ber durch BNelzA dun:ll BNetzA gern. G•>llllOV
Nummnr 

(9.,;•mt) (gesamt) 

1'1 

581 4
" 5 8 1 5 

" Nicht ;:utückge>tellle En~se •u• Ve<>tergefl,jngen g<>maß § 10 Ab• 6 G~•NZV a.F'" "' 
"' EnO.., au• Au~osungen von Rückstellungen gemäß § 10 Abs 5 GosNZV ~.F'" ,0, 5.8 ~ Er1ose •u• Verl<auf von Enlspannu11gS>trom 

5.8.5 Enose aus 0;11eren::men9en '" 
~ 3.6'" 

'" 5 8.7 Andere oonstige Ertrage 

l.b. Netzkosten l.b. nach Abzug k<>Stcnmlndemdnr EOtic•n '°' 



Anlage 2.1-NB 

8est+mmung des Auogangsnlwaus fllr eile 2. Regullerung•perlode gern.§ 11 Abs. 1 ARegV 
- Katkulatorl&che Abschreibungen 

Uototo•hT•n 
Akten„Joh•n 
Bet·lob.oumm" 
lletznu;r""" 

'"' 

6t•<tlworl<orm.-„uGm!M 
BK0-11•310:5 
!200090:\ 

' 
X•""„'°'""'° Al>r ohroll>uno 

•ulAKIHK·ßulr 
Kolku~to<LroO. A"'ohtoJbuno 

ou!TNW-BHI• 
K•lkulQto<lr•"' Ab•OOtolbono 

oulAKtm<-a„11 
!Or Nf.U-Ani<gon 

summo „, "'"'•lo<loonon 
A"''""11>ungon 

" 

th.'"'"''""'""'"''""''''C9------·~---

' "'",:::''''"'"'"" ------------­

R•'"''"''"'""">"'-------------­

'.'._':"_'_'._'_"_'_"'_'_"_-. "''''- '"" ""''"_'c'_"_'__ 

» F"°'"'""""' 

­

,....""'' 




28 

" 

tl 

„ 


10 

17 

'" 

Unternehmen 
Mo;ter>Ze1chen 
Betnebsnummer 
Nelznummer 

'"' 

Grund5'uo>:sanJa9en. Sauten !Ur Transponwesen 

V«wallung>gebaude 

Geschaftsau"'""''"9 ("'1ne EDV. Werkzeuge/Geräte); Vemi1ffiung,e•nnOl\tuogeo 

Wer1<zeugeJGe"'te 

Lagetoonncht,ng 

Sollwertol>rzeuge 

Gasbehal1er 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevennögens • 

St<idtwerke Ilmenau GmbH 

BK9-11181Z5 

12000921 

K>lkul>lorisoh•r Restwert K•lkutatorisi;ru,r Rootwon K.allwtatori•cher Restwert K•lkutatorisohet R6twert 
auf AKIHK-11„i• •uf TN'N..S.'>io auf AKIHK-S.>i• aul AKIHK-Sao"' 
fur AlT-Ani.g~n lürALT-Anlagon fij' NEU-Anlogen färALT.Anla9"n 

(Anfangsb<s„nd) jAnfangsbostand) IAnfan9$1><5„nd) (End-„nd) 

'" '" '" '" 

Anlage 2.2-NB 

Kalkulatoriscll0<Ro$twen 
•uf lNW-Buis 

fUrALT-Anl.i90n 

Kollwlal<>riscllOf Re•twert 
auf AKIHK-<!.a>io 
fllr NEU-Anlagen 

(Endbo>l<lnd) (End-tand) 

'" '" 

l7 Ggsmessantagon 

S1chortierts•innchtung•n (E<"dgasve!<l<chteranlagen) 

Roh:te1omgert1Kau<anscl11us01"'1ungen Graugus. (> DN 150) 
38 



Ur.1eme„me~ 

A~tenze,cnen 

Betriebsnumnce< 
~etznu'.Tlmer 

~rlB 

' 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für dle 2. Regu!lerungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARegV 
- Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens -

Sladtwerl<e Ilmenau GmbH 
BK9-11/8125 
12COOS2~ 

Anlage 2.2-NB 

04 

55 

Femw.r1<anla;;er. 

<>ESAMT 

Kalkula1onscher Restwen 
a~f A.KiHK-S.o;> 
1Yr ALT-Aoia11<n 

(Anfangsb<>slan~) 

'" 

Kalkulatoriocher Restwen 
auf TNW.S.>\• 
fürALT-Anl•~en 

{Aofang•O..n•mf) 

'" 

Kalku latorischer Reotwen Ka 1kulatorisoher R••IW<!n 
•ul AKlliK-B„„ •Lll AKIHK.S.oio 
luf NE0.:-11.nlagen fär ALT-Anl•g•rn 

(Anfangsbestand) (Endbesland) 

'" '" 

Kalkulatorischer Reotwen 
aufTNW-&$15 

IYf ALT-Anlagen 

(Endl>llstan<f) 

'" 

Kalkul•lorischor Rootw..n 
aLll AKIHK-Buio 
!ll!" r.ELl-Anlogen 

(En<fbeoland) 

„ 
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ilestimmung des A,usgangsolyeaus f<lrdte 2. Regullenmgspenode gern.§ 6 A.bs. 1 A.RegV 
- Betriebsnotwendiges Vennogen 11 Betrieb5n<>tweridiges Eigenl<ap>tal 1­
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regullerungspenode gern.§ 6 Ab•. 1 ARegV 
- BetnebsnotwenQiges Vermögen l 1 Be\nebsnotwendiges E"lgenkap<tal 1 • 

O.•"''"'"°'"...,." oom. "'~"'~""'' 

Geum'"'""• "' ,,..„...,„...„1 Go...,..,~,, '" ..,....,.,,.~,„l 

l""'""''"""""I l..,.,,,,W>d) 
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l""'""'""""'I 1 l'..,„"'""I , 

l<l 1<l 

Anlage 3-NB 
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Anlage 4-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus fi:ir die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Kalkulatorische Eigenkapltalverzinsung gern. § 7 GasNEV • 

Sla~rke Ilmenau GmbH 

[)1(9-1118125 


12000921 


Betriebsnotwendlge Posllionen 
PosiUon 

gern. Gasll!OV 

1< E19enkapJ'3lquote gern § 5 Absatz 2 GasNEV (1'-KQ 1) 
r+~~~~---~------------·---··---------------J--

" frcmdkapi'31quote gern § 6 Absatz 2 Ga>NEV (FKQ 1) 

10 Kalkulatonscl\e Restwert• AnlagevermOgen Altanlagen ~u AJ<il.iK mulbplll!ert m•l der Frcmdkop1talquote gern_ § 6 Absal< 2 GasNEV ----------------------~--' 

Kalkulatonsel"le Restwerte AnlagevermOQen Altanlagen :<LI TNW muJ„pllllert mit der EigcnkapJtalquote gern. § 6 Absatz 2 GasNEV17 

'" Kalkulatonsollo Restweite AnlageverniOgen Neuanl<lgen ~u AK/HK 

W 6etriebsnotwendiges V~miOg~n gefll- § 7 GasN81 (ßNV III 

S!eueronte1I der Sonderposten mit Rücklagoante1I 
----·--·----------------­

" 

24 Betnebsnotwendiges Eigenkapital (leffi. § 7 G.asNEV [6NEK III 

r"'T'-'"-'-"-"-"-'"-'"-"-"-'-"-'_m_._§_,_~_,_,_,_,_,_,_,_o_,_,______··--------;;;;;;;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t=~~:~; 
26 auf Alt<lnlagen en~allentler Ante•I des betnebsnotwendig<>n Ergenkoprtals gcm § 7 Absatz 3 GasNEV 

--~~~---------------
.,, •~1 Neuanlagen entfallender Mte<I dos be\rlebsnotwend1gen E1gonkop1tals gern. § 7 Absotz 3 GasNl:V 

'" 6etnebsnotwendiges E1genkap1tal gem_ § 7 GasNEV llis EKQ ~ 40 % . davon entfa,llend au! Altanlagen 

29 
Betricbsnotwcnd1ges Ergenkap.tal gern_ § 7 GasNEV bis EKQ " 4D % - davon entf3llend auf Neuanlagen 

----~-~--~--~-~-+--~---"";; 
30 Betn<>bsnotw'lndiges EFgeni<~pital gern § 7 GasNEV über EKQ =-::____ 

::--=c-:---cc:-:--cc-c~~~--~-~~-----+~--~ 
31 Ver;:insung des be\rleOSnotwendigen Eigenir:Op1tals 1§ 7 GasN8/) brs.:KQ ~ 40% ­ davon entfallcn:':":":::":":":""'"':"----------------------------f----4··· 

32 Vor:w1sung des belnebsnotwt.ndigen l:<genkopitalo (§ 7 GasNEV) bis EKQ ~ 40% ­ davon üntfallend auf Neuanlagen 

33 Vonin>ung des betnebsnotwcndigen Eigenkapitals(§ 7 CasNEV) ~b.cr EKQ = 40% 

:;.. SUMME Elgenkap<ta!verzinoung 



A B c 

Anlage 5-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARegV 
3 - Kalkulatorische Gewerbesteuer gern. § 8 GasNEV ­
4 

5 Unternehmen Stadtwerke Ilmenau GmbH 

6 Aktenzeichen BK9-11/8125 

7 Betriebsnummer 12000921 

8 Netznummer 1 
9 EHB 

10 

Position Positionen gern. GasNEV 

11 

Hebesatz12 

Steuermesszahl
13 

14 Gewerbesteuersatz 

15 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gern. § 7 GasNEV 

Kalkulatorische Gewerbesteuer gem. § 8 GasNEV 16 
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Anlage 6-NB 
Bestimmung des Ausgangsniveau$ f~r die 2. Regulierung$periode gern.§ S Abs. 1 ARegV 

- Ermittlung der berücl<sichtigung$fahigen kalk. Re$twerte und kalk. Ab$Chreibungen des Sachanlagevemiögen$ ­
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Anlage 6-NB 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARegV 

- Ermittlung der berllckslchtigungsfählgen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens ­
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Anlage II 
VNB 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird der Rechenweg zur Ermittlung der Werte des Sach­

anlagevermögens anhand eines einfachen, fiktiven Beispiels erläutert. Die Beispielrechnung 

wird für drei mögliche Fallkonstellationen durchgeführt: 

In Abschnitt 1. wird der Fall einer Altan!age betrachtet, deren Aktivierung im Jahre 2000 er­

folgte. Abschnitt 2. zeigt den Fall einer Altanlage, die im Jahre 2005 aktiviert wurde; Ab­

schnitt 3. den Falt einer Neuanlage, die im Jahre 2007 aktiviert wurde. Die Beispielrechnun­

gen werden im weiteren Text grau hinterlegt. 

Bei. der Ermittlung der Abschreibungsbeträge erfolgt in den Beispie!rechnungen aus Über­

sichtsgründen für Altanlagen keine Gewichtung der Abschreibungsbeträge mit der individuel­

len Eigenkapital- bzw. Fremdkapitalquote. Stattdessen werden hier jeweils die Abschrei­

bungsbeträge auf Basis der Anschaffungs- ! Herstellungskosten und auf Basis der Tages­

neuwerte zu 100 Prozent ausgewiesen. 

1. Altanlagen, die im Jahre 2000 aktiviert wurden 

ln Beispiel 1 wird eine Anlage betrachtet, die im Jahre 2000 angeschafft wurde. Da die vom 

Netzbetreiber gewählte Nutzungsdauer oberhalb des unteren Wertes der Nutzungsdauer­

spanne gemäß Anlage 1 (zu§ 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) liegt, findet zum 31.12.2003 ein Nut­

zungsdauerwechsel statt. 

Dabei.handelt es sich um einen fiktiven Wert, welcher der Illustration der Beispielrechnung dient. 
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Anlage II 
VNB 

1.1. Ermittlung de Restwertes zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis 

Aufgrund der Möglichkeit des Nutzungsdauerwechsels zum 31.12.2003 sind für die Berech­

nung zwei Schritte erforderlich. Zunächst wird der Restwert zum 31.12.2003 unter Berück­

sichtigung der in der Vergangenheit angewendeten Nutzungsdauer ermittelt. Anschließend 

wird der Restwert zum .31.12.2010 unter Berücksichtigung der ab 2004 anzuwendenden, 

(Rest-)Nutzungsdauer berechnet. 

1.1.1. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2003 auf AK/HK-Basis 


Der Restwert auf Basis der AK I HK zum 31.12.2003 ermittelt sich auf Basis der historischen 


AK/HK unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2003 stattgefundenen Werte­


verzehrs. Zur Ermittlung dieses jährlichen Werteverzehrs werden die unteren Werte der in 


Anlage 1 zur GasNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern herangezogen. Dle jeweili­


ge Jahresabschreibung bis einschließlich 2003 ergibt sich dabei aus dem Quotienten der 


historischen AK I HK und den jeweils unteren Werten der in Anlage 1 zur GasNEV genann­


ten Spannen von Nutzungsdauern. 


1.1.2. Ermittlung des Restwerts zum 31.12.2010 auf AKIHK-Basis 

Der Restwert auf Basis der AK /HK zum 31.12.2010 ergibt sich aus dem zuvor ermittelten 

Restwert zum 31.12.2003 abzüglich der Jahresabschreibungen für die Jahre 2004 bis 2010. 

Oie Jahresabschreibung für die Jahre ab 2004 ergibt sich aus der Division des Restwerts zu 

AK 1 HK zum 31.12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003: 
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1.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AKIHK-Basis 


Die Jahresabschreibung auf Basis AK I HK 2010 ermittelt sich aus der Division des Restwer­


tes zu AK /HK zum 31.12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003. 


RWAKIHK 
AbschreibungAK 'HK = 31_122003 

2010 
RND31_12_2003 

1.3. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.201 O auf TNW-Basis 


Der Restwert zum 31.12.2010 auf TNW-Basis ermittelt sich durch Multiplikation des zuvor 


ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK-/ HK-Basis mit dem aus dem Preisindex her­


geleiteten Faktor, der die Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder­


gibt. 


Der Faktor des Anschaffungsjahrs beträgt: 

·--
l;'aktor

·--
,2000 2010 = 1,15490

·····-

TNW AKIHK
.... d 

~ RW.11.122~.1.!! = R~1112.2010 ·FaktorAJ,2010

1.4. Ermittlung der Abschreibungen 2010 aufTNW-Basis 

Die Jahresabschreibung 2010 auf Basis der TNW ermittelt sich aus der Multiplikation der 

zuvor ermittelten Jahresabschreibungen 201 O auf AK- I HK-Basis und dem Faktor, der die 

Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wiedergibt. 
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2. Altanlagen, die im Jahr 2005, aktiviert wurden 

Bei Anlagenzugängen im Jahre 2005 handelt es sich um Anlagen, für die kein Wechsel der 

Nutzungsdauer gemäß § 32 Abs. 3 S. 3 GasNEV in Frage kommt. Der Restwert zum 

31.12.2010 und die Abschreibungen 2010 können demnach auf direktem Weg ermittelt wer­

den. Da es sich um eine Altanlage im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV handelt, erfolgt 

auch die Ermittlung des Restwerts zum 31.12.2010 und der Abschreibungen 2010 auf Basis 

der Tagesneuwerte. 

2.1. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2010 auf AK-/ HK-Basis 


Grundlage für die Ermittlung der Restwerte zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis bilden die his­


torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die vom Netzbetreiber gewählte Nut­


zungsdauer, sofern diese sich innerhalb der durch die Anlage 1 zur GasNEV vorgegebenen 


Nutzungsdauerspanne befindet. Der Restwert auf Basis der AK/HK zum 31.12.2010 ermittelt 


sich unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Wertever­


zehrs von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten . 


. ····--··· -··-. ---·· --· . ' ·----~ 

K>HK / , AK HK ­ AK I , HK • h = ( 'fJu )
12 20 0 11111 

2010+1- Anse a11 ng.s]a · h r- . NDgcw' 
·-·-·-„·-·-„·-~--··-·-··~-·- ~---·„-
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2.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK/HK-Basis 


Die Ermittlung der Jahresabschreibungen 201 O auf AK- I HK-Basis, welche den vom An­


schaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Werteverzehr darstellt, erfolgt durch 


Division der Anschaffungs- / Herstellungskosten durch die vom Netzbetreiber gewählte Nut­


zungsdauer. 


2.3. Ermittlung der Restwerte zum 31.12.2010 aufTNW-Basis 


Der Restwert zum 31.12.2010 auf TNW-Basis ermittelt sich durch Multiplikation des zuvor 


ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK- /HK-Basis mit dem aus dem Preisindex her­


geleiteten Faktor, der die Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder­


gibt. 

Der Faktor des Anschaffungsjahrs beträgt: f'aktor _2005 2010 = 1,1020

2.4. Ermittlung der Abschreibungen 201 Oauf TNW-Basis 

Die Jahresabschreibung 2010 auf Basis der TNW ermittelt sich aus der Multiplikation der 

zuvor ermittelten Jahresabschreibungen 2010 auf AK- /HK-Basis und dem Faktor, der die 

Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wiedergibt. 
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3. Neuanlagen, die im Jahr 2007 aktiviert wurden 

Bei Anlagenzugängen im Jahre 2007 handelt es sich um Neuanlagen für die kein Wechsel 

der Nutzungsdauer gemäß § 32 Abs. 3 S. 3 GasNEV in Frage kommt. Der Restwert zum 

31.12.2010 und die Abschreibungen 2010 können demnach -analog zu Beispiel 2- auf direk­

tem Weg ermittelt werden. Eine Bewertung auf Tagesneuwertbasis entfällt hier aufgrund des 

Vorliegens einer Neuanlage im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV. 

3.1. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2010 auf AK- /HK-Basis 


Grundlage für die Ermittlung der Restwerte zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis bilden die his­


torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die vom Netzbetreiber gewählte Nut­


zungsdauer, sofern diese sich innerhalb der durch die Anlage 1 zur GasNEV vorgegebenen 


Nutzungsdauerspanne befindet. Der Restwert auf Basis der AK I HK zum 31.12.2010 ermit­


telt sich unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Werte­


verzehrs von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. 


AK 1HK AKI HK .rr. .RW =. 31 12 2010 AK 1HK - tth/I ·(2010 + l -Anscha;;ungs1ahr) 
. . }/Dgew 
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3.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK- I HK-Basis 

Die Ermittlung der Jahresabschreibungen 2010 auf AK- I HK-Basis, welche den vom An­

schaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Werteverzehr darstellt, erfolgt durch 

Division der Anschaffungs- / Herstellungskosten durch die von der Netzbetreiber gewählte 

Nutzungsdauer. 

'b AKIHK AKI HK
Abschre1 ung2010 "" NDgewahli 
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Zinssatz für das die Eigenkapitalquote von 40 °/o übersteigende Eigenkapital(§ 7 Abs. 7 GasNEV) 

II. Fest.erzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten I Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundasbank 
7b) Umlaufsrenditen nach Wertpapierarten 
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1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 

Abs. 4, 34 Abs. 2 RegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Regu­

lierungskontos zum 31.12.2011 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 

sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Er1ösobergrenzen der zweiten Regulie­

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2011 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2013 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2011 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten ab 

dem Jahr 2013. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch­

schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 4 S. 3 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung 

im Jahr 2012 und den gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durch­

schnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Um!aufsrenditen "festverzinslicher Wertpa­

piere inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2002 bis 2011 in Höhe von 3,58 °/o. 
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2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 RegV zulässigen Erlösen und den vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz aus den tatsächlichen ~nd den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 5 Abs. 1 

Satz 2 ARegV i. m. V.§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), 

3. 	 die Differenz aus den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV (volatile Kosten) und den in der Erlö'sobergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV) sowie 

4. 	 die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung 

entstehenden Ko.sten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er­

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Än­

derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie§ 44 GasNZV verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten drei Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 2010 und 2011 entstandenen Differenzen sind der Anlage R1 .2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 


Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netz­


betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 


Regulierungskonto zu erfassen. 


2.1.1. Zulässige Erlöse 


Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 


ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalender­


jähr!ich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß§ 24 Abs. 3 ARegV finden im vereinfachten 


Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV in 


Verbindung mit § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV keine Anwendung. 
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Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 bis 11, 13 

und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) sind somit 

im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV findet im Gasbe­

reich keine Anwendung; Anpassungen der Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme 

vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst­

Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Minderer!ösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrerlösab­

schöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV Anpassun­

gen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

ARegV) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV (Qualitäts­

element) war für den Zeitraum 2009 bis 2011 nicht relevant. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 27.11.2008 (BK9-07/919) eine kalenderjährliche Er!ösobergrenze für das Jahr 

2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze findet sich in Anlage R2. 

In der Anlage R1 .2, wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezügli­

chen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Mehr- und M1ndererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der ka!enderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten. 

3 von 14 



Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 10 GasNEV stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 2010 relevant. 

Eine Anpassung 'der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam­

mer festgelegte kal8nderjähr1iche Erlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen. 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 findet sich in Anlage R2.1 in Zelle 015 und wird dem entsprechenden Wert 

des Netzbetreibers gegenübergestellt (Zelle C15). 

Oie Beschlusskarnmer hat die vom Netzbetreiber gemäß § 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu­

lässigen Erlöse des Jahres 2010 geprüft und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

10.06.2011 die aus ihrer Sicht zulässigen Erlöse mitgeteilt. 

Mit Mitteilung vom 23.06.2011 hat der Netzbetreiber geäußert, dass hinsichtlich der Erlös­

obergrenze 2010 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2.1 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze (Zelle F15) 

gegenübergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2010, in die einzelnen 

Bestandteile der Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2 

in der Spalte F. 

2.1.1.2.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV {§ 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.1 

Zelle E23 dargestellt. 
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2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 
Abs. 2 S. 1Nr.1bis3, 6bis11, 13 und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 
3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß §0 24 Abs. 2 S. 0 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 0 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach §0 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß 

§0 24 Abs. 2 S. 0 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Eine Anpassung der 

Erlösobergrenze aufgrund einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist 

demnach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen. 

In Anlage R2.1 Tabelle B2.2 ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festiegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah­

ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und 033, „Erforderliche Inanspruch­

nahme vorgelagerter Netzebenen"; vgl. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. In der zweiten 

Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreib.er vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den 

Zellen C52 und 052 „erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" (vgl. Ab­

schnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1.1.2.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs.1 i. V. m. 
§ 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung} 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 Gas­

NEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.1 Tabelle B2.3 darge­

stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu deri Angaben des 

Netzbetreibers finden sich in der Zelle E72. 

2.1.1.2.4. 	 Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. ·1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1 O 

GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B 2.4 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 79. 

2.1.1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)(§ 4 Abs. 4 
S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr.1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle 82.5 dargestellt. Ab­
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weichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 86. 

Bel der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 2 ARegV 


Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht 

2.1.1.2.7. 	 Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 
Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage R2.2 in Zelle 015 und wird dem entsprechenden Wert 

des Netzbetreibers gegenübergestellt (Zelle C15}. 

Die Besch!usskammer hat die vom Netzbetreiber gemäß § 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu· 

lässigen Erlöse des Jahres 2011 geprüft und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

14.02.2013 die aus ihrer Sicht zulässigen Erlöse mitgeteilt. 

Mit Mitteilung vom 21.02.2013 hat der Netzbetreiber geäußert, dass hinsichtlich der Erlös· 

obergrenze 2011 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2.2 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze (Zelle F15) 

gegenübergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2011, in die einzelnen 

Bestandteile der Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2 

in Spalte G. 
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2.1.1.3.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107 ,00 zu verwenden. 

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.2 

Zelle E23 dargestellt. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 
Abs. 2 S. 1Nr.1bis3, 6 bis 11, 13 und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 
3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß §"24 Abs. 2 S."3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 0 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenantei!e nach § 0 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß 

§0 24 Abs. 2 S. 0 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Eine Anpassung der 

Erlösobergrenze aufgrund einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist 

demnach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen. 

In Anlage R2.2 Tabelle B2.2 ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah­

r~n ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und 033 „Erforderliche Inanspruch­

nahme vorgelagerter Netzebenen"; vgl. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. In der zweiten 

Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den 

Zellen C52 und 052 „erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" (vgl. Ab­

schnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1.1.3.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. 
§ 1 O GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 Gas­

NEV (Penodenübergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.2 Tabelle 82.3 darge­

stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers finden sich in der Ze11e E72. 
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2.1.1.3.4. 	 Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 

GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R 2.2 Tabelle B 2.4 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E79. 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)(§ 4 Abs. 4 
s. 1 Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist. dies in der Anlage R2.2 Tabelle 82.5 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 86. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjähr!ichen Erlös~ 

obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 
Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.3. 7. 	 Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 
Weitere Bestandteile der Er!ösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet. 
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2.1.2. Erzielbare Erlöse 

. Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vpm Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsäch­

lich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung gemäß§ 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erlö­

se hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbil­

dungen nicht anerkennungsfähig sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

Netzbetreiber derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat­

sächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2011 die in Anlage R3 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 


Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergren­


ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht beein­


flussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche Inanspruchnah­


me vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Er!ösobergrenze 


Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthalte­


nen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber~ 


zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 


ARegV zu berücksichtigen. Kostenbestandteile der Biogasumlage können ebenfalls Be~ 


standteil dieser Differenz sein. 


Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 2011 die tatsächlich entstandenen Kosten der Inanspruchnahme vorgela­

gerter Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV übermittelt. In der Anlage R1 .2 wer­

den diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten gegenübergestellt. 
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Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen Inan­

spruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV ertolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Diese Regelung war 

erstmalig zum 01.01.2011 anwendbar. Die diesbezüglich im Jahr 2011 enthaltenen Ansätze 

sind den tatsächlich entstandenen Kosten dieses Jahres gegenüberzustellen. Die so ermit­

telte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichti­

gen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für das Kalen­

derjahr 2011 die tatsächlich entstandenen Kosten sowie die in der Erlösobergrenze enthalte­

nen Ansätze der volatilen Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 5 ARegV angegeben. In der Anla­

ge R1 .2 wird diese Angabe dem aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Wert gegen­

übergestellt. 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess­
stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­
lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 A.3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender­

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Anderungen der Zahl der An­

schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­

geführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a. F. sowie nach § 44 

GasNZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka­

lenderjahre 2009 bis 2011 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbe­

trieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage R1 .2 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 
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3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2011 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2011 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2011 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen bzw. verprobten Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten des vorgelagerten Netzes und 

der in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten für Treibenergie und den in der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV 

sowie 

• 	 den Mehrkosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 3 

ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage R1 .2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2011 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch­

schnittlich gebundeneri Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs­

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 °/o, für das Jahr 2010 3,80 °/o und für die folgen­

den Jahre 3,58 °/o. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2011 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010 und 2011, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der Anlage 

R1 .1 ist für die Jahre 2009, 201 O und 2011 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31.12 für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regullerungskontos zum 31.12.2011 kann ebenfalls der Anlage R1 .1, 

Zelle F20 entnommen werden. 
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3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­

schläge 


Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2011. Dieser ist für das Jahr 

2012 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 2013 be­

ginnt. Weiterhin hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber die Anwendung der sog. opti­

onalen Sonderlösung eingeräumt, um Beträge, die gemäß § 5 Abs. 3 ARegV in den Jahren 

2012 und 2013 zu Entgeltanpassungen geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Ab­

schläge zu berücksichtigen. 

Erläuterung zur optionalen Sonderlösung 

Gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, im Folgejahr seine Netzent­

gelte nach Maßgabe des § 17 ARegV anzupassen, soweit die tatsächlich erzielbaren Erlöse 

die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um 

mehr als 5 % überschreiten. Bleiben die erzielbaren Erlöse hingegen um mehr als 5 o/o hinter 

den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen des letzten abgeschlossen Kalenderjahres zurück, 

so besteht ein Wahlrecht für den Netzbetreiber, seine Entgelte nach § 17 AReg-V anzupas­

sen. 

Erzielt der Netzbetreiber somit Mehrerlöse in 2009, die 5 % der zulässigen Erlöse überstei­

gen, sind seine Netzentgelte zum 01.01.2011 zu senken. Die durch die Netzentgeltanpas­

sung entstandenen Mindererlöse im Jahr 2011 gehen in den Saldo zum 31.12.2011 ein. 

Anders ist die Situation bei Mehrerlösen, die im Jahr 2010 oder 2011 erzielt werden. Die An­

passung der Netzentgelte erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 bzw. zum 

01.01.2013 und hätte somit keine Auswirkungen auf den Regulierungskontosaldo zum 

31.12.2011. Die Berechnung der Zu- und Abschläge erfolgt somit auf einer Bemessungs­

grundlage, in der die Anpassungsbeträge nicht enthalten sind. Da diese Beträge im Saldo 

verbleiben, würden sie bei der Bestimmung der Zu- und Abschläge mitberücksichtigt und 

damit als Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

verteilt. Es käme dadurch zu einer doppelten Rückzahlung der Mehrerlöse durch den Netz­

betreiber. Die hierdurch entstandenen Mindererlöse würden verzinst erst in der dritten Regu­

lierungsperiode ausgeglichen. 

Um dies zu verhindern, hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

04.10.2012 die Möglichkeit eingeräumt, von der sogenannten optionalen Sonderlösung 

Gebrauch zu machen. Diese sieht vor, dass Mehrerlöse, die in den Jahren 2010 und/oder 
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'Um zu verhindern, dass Mindererlöse bzw. Mehrerlöse der Jahre 2012 bzw. 2013, die aufgrund von Mehrerlösen bzw. Min­

dererlösen der Jahre 2010 bzw. 2011 entstanden sind, im Jahre 2012 bzw. 2013 im Regulierungskonto fur die zweite Regulie­

rungsperiode nochmals berücksichtigt werden, sind die erzielbaren Erlöse der Jahre 2012 bzw. 2013 um den Betrag der 

Mehrerlöse bzw. Mmdererlöse der Jahre 2010 bzw. 2011 zu erhöhen bzw. zu verringern. Dadurch wird eine Doppelverrech­

nung vermieden. 
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2011 entstanden sind und zu einer Anpassung der Entgelte in den Jahren 2012 und/oder 

2013 geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge berücksichtigt werden. 

Der Netzbetreiber hat der Beschlusskammer gemäß seiner Mitteilungsverpflichtung nach 

§ 28 Nr. 3 und 4 ARegV vom 30.06.2013 mitgeteilt, dass er im Jahr 2011 Mehrerlöse erzielt 

hat, die 5 °/o übersteigen und zum 1.1.2013 zu einer Entgeltanpassung geführt haben. 

Da der Netzbetreiber mit Schreiben vom 15.11.2012 mitgeteilt hat, dass er bereits im Jahr 

201 O von der optionalen Sonderlösung Gebrauch machen möchte, findet diese Vorgehens­

weise ebenfalls für das J~hr 2011 Anwendung. 

Bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge wird der Anpassungsbetrag wiederum gemäß § 5 

Abs. 3 ARegV ermittelt, der sich aus Sicht des Netzbetreibers ergeben hat. 

Die Anwendung der optionalen Sonderlösung für Differenzbeträge der Jahre 2010 und 2011 

beeinflusst die Ermittlung der Zinsen der Jahre 2012 und 2013. 

Bei der Ermittlung der Verzinsung des Jahres 2012 ist sodann zu berücksichtigen, dass der 

Endbestand des Saldos zum 31.12.2012 in Höhe der erfolgten Entgeltanpassung zu korrigie­

ren ist. Das zu verzinsende durchschnittlich gebundene Kapital entspricht dem Mittelwert aus 

dem Anfangsbestand zum 01.01.2012 und dem Endbestand zum 31.12.2012. Bei einem 

Zinssatz von 3,58°/o ergibt sich die in Anlage R1.1, Zelle G19 dargestellte Verzinsung für 

2012. 1 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Er!ösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung, der In der Anlage R 1.1, Zelle G20 dargestellt ist. 

3.3. Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu-/ und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 

erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen duich­

schnittlichen Kapitalbindung. 



Die Anwendung der optionalen Sonderlösung für Differenzen des Jahres 2011 beeinflusst 

die Ermittlung der Zinsen des Jahres 2013. Die Entgeltanpassung zum 01.01.2013 führt da­

zu, dass sich der Endbestand nicht nur um die reguläre Tilgungsrate, sondern auch um den 

Anpassungsbetrag reduziert. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,58 °/o, was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2002 bis 2011 entspricht. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage R1 .1 aufge­

führten Zu-/ Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2013 bis 2017. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem negati­

ven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem positiven Vorzeichen versehen. 
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Rt.1 Saldo 

" Verzinsung und Auflösung des Regulierungskonto 

10 

12 

13 

15 

l2 _ 

;; 

24 

25 

Firm• des G•snetzbetreibers 
Betriebsnummer 

Saldo aus Einzeldifferen4"n 

" 
Vo~ahres.saldo (Jahresanfangsbestand) 

Rogul~rc T,lgung des Saldo aus Regulierungskonto 

„ Sormerl1lgur.g g€mäß optionaler sonoon»__,_'o"----

Saldo~'-----------------f---
16 Saldo II 

n AnGuwem!onder Zinssatz gemaß § 5 Abs_ 2 ARegV 

1s M1t1elwer1 aus Jah<osar.langs- und Jahresendt><stand 

19 Verzinsung des Saldos 

20 Gesomls.lldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

in der Verprobung des Jahres 2011 vorgenommene 
AussehüHun des R<> ulien.m skonto 

In der v.,,,robung des Jahres 2012 vorgenommene 
____Au>SChGl!un deo R ulmnm skonto 

In <ler Verprobung des Jahres 2013 vorgenommen" 
Au:;t;Chüttun d<>s R ul1oru skonto 

2012 2013 2014 2016 2017 

Saldo des Regulierungskonlo 
!Zu./Abschlag) 
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Daten zur Berechnung des Dittaranzbetraqes qam. § 5 Abs. 1 ARaqV der Jahre 2009. 2011 

.. 

" ., 


., 


Firm• Oo• Gasnot<botnubo" 
Betri•bsnumm" 
N•t<nomm« 

~rlo«lo0>«'• lrui.„po.cMallrr.e """~'''''·"'' 
Nelzet>ec.en oem•ß ! ,, Ans.2S•'> ~ ;;r. 4ARe~V 

Kostenvoranoorung Messung I Me,,.ellont>elneb 
''" l.faßnaMt•n em 2'b EnWG 

ISl•dtwerke ""''"'" Gfltl)H 
•12~00921 

lnholt 

·•oo ![ <AR"SV '"'"' ;• E''°'' 

o ECG "'"''°"' ""'"'" 

im ECG '°'"'"°"' "-'"~' 


'" '~"'"'"·''" c. '"'''""""'''' '"""''"'' 
Ko"'"'"""'°"''"" 



R2 Zulässige Erlöse 
8 c D E F G 

1 Übersicht ange~asste Erlösobergrenze gemäß§ 4 Abs. 3 bis 5 ARegV 
2 

3 Netzbetreiber Stadtwerke Ilmenau GmbH 
4 Betriebsnummer der Bundesnetza 12000921 
5 Aktenzeichen der 1. EOG-Festte BK9-071919 
6 Verfahren vereinfachtes Verfahren 
7 Netznummer 1 
6 

9 
10 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11
{1) ~nb,t 11 Abs. 2ARegV 


Veränderung dauerhaft nicht beeinflussbare 

{2) + Veränderung ~nb,t 

12 Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile nach 
{3) + 

13 § KAvnb,O 11 Abs_ 3 ARegV 

Veränderung der vorübergehend nicht beeinflussbaren {4) + Veränderung KA,nb.t 
14 Kostenanteile durch (VPIWPIO-PFt) 

Nicht abgebauter beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 + KA
{5) 

15 Abs 4 ARegV b,t

{6) beeinflussbaren Kostenanteile durch {VPIWPJO-PFt) +Veränderung KAb,t
16 

genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund {7) +EF,
17 eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 


Veränderung des Anpassungsbetrages (VPIWPlo-PFt) 

{8) + Veränderung EF,

18 amEF1 


Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze 
{9) +Q,

19 Qualitätselement nach § 19 ARegV

(10) Volatiler Kostenateil nach § 11 Abs. S ARegV +(VK,
20 

Volatiler Kostenateil nach § 11 flbs. S ARegV im
(11 )' -VK,)

21 Basisjahr 


{12) Nicht zumutbare Härte nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 AAegV +NZH, 

22 

Saldo Perioden übergreifende Saldlerung 2006 - 2008
(13) - PS, 

23 einschl. Zinsen nach§ 34 Abs. 1a ARegV

(14) Sonstiges {Mehrerlösabschöpfung) - So, 
24 
25 

26 Erlösobergrenze nach § 4 ARegV = EOt

­
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R2. 1 liachrechnung 2010 

" C1 Weitere !!estandteile der Ertösobe<g,..nze, die bentits Bestandteil der Fosu..,.ung der llun<l<lsnei;zagentur nach§ 32 Abs. 1 '-Ir_ 1 AROl!V i.V.rn. § i9 Abo. 1 EnWG. waren 
,..__,,_.._._"""~"""--•""-'._....,._....,._ _..,„ ....,,v~•»-'"'·'._"' 

"" c1.1. o.,,...,.„ nicnt ...,mi....o.... Koot•n "'"" 

10 "'""''''"""' """' --~ """"'" """'' 0' --· 
""""'-""'"""'"-""""""'-1'-'·-!IJ
'" 

„.., .......,,.._._.._,,,,.~ ........ ,,_,,.,,,,„„,_, __„ 
„... ,,.,.,,...._„..."""=•""""'Z....0-·"4 

1 ,_,.,...,.„.....,v 

""'."'"""'"'' "';„„,C,~l•OO"°'' 

°''""'"""'~oe••" 
'0"'°''~~"' 

'"" '"~ „."'"' 



R2.2 "iac:hrechnung 2011 

" " 

Al<IOfln;e>on oor 1. EOG.f'ooUogung 

V""ah<wn 

~oll"'"""uGrnl>H 

" 82. Der Al>l>"Uung UJgrunde li"l!'lnde Änderungen nach § 4 Abs. 3 u. 4 ARegV 

" 

' 

>O 82.l.A-run d""Vort>rauoM-­
v""""'""""'"--'""""'v'~""' 

2' """'"'"""" 4""""1""' ,,.„m ;,hr ~"" „ E-~-„. 
" 


......_..,.., 
,„„„,„,,., · ­

107,00 '·" 
20 82.2. .i.M•ru ~"'""'~nl<ht """"""""'"'""~""'""°"'°"" ""<!> '1;.o,,_>Sat11 N< 1 "4&•.' b„ 10 """ 13, s.tt > uM l •AOs.l Nf. > '-" 

1ooor...,..,..._otm!tfa...•""""""...""HP''Mnocntl2..._!Hr-'Jrl<.ooVLV,._t„..._1E.nWG_„__ 

" 

' 
Vo'""'°'"°'"°'~'-"""""""W°"""'-·;- '· N< 
0.) 

..._""~'""·..._~..,.""""'"""~"""'v.,..,,.,._,,„,,„,._......... ,...„,,„;cs.u1 "'" 

"''""''''"'"'""""'"""""""""""""~--­
~-·„""""·""'""'"'-'"""""""""""'.., ,,„~. "''" ........... ""„_""""___.••,'"~ 
V""'"'""''" „, '""'"".._ ""'1>FV 1„~ 1, Nr, \3) 

'"'~'""''""°"''"' ..."""'"'""- .... """''" 
""'"""""'""""""'·""~""'~--~"""''"'"""' „ -~~" ' "'' 

.......~.... •-11o«1 

..• 



----1 " -·· 

,_..,_ '"'" -.,„ ""' ""''"' "''"''"""""""'~ - , •.
"' 
""""""""""~-v„,..,,„„,....,,.,"",...,.,,.'"' 

, "'"'~'-""""W>«h'"'-""°"11""''·"' 01 

-'"""'·"'il'"""-""il~'--""''°"
-'"'"-"-"''""-""'"""""......."" "„~, "'" 
""""""''""'...,,_.....,.,,_,,_,_„~-....,~ 

"' v""'""'""m""°"""°"'"""" "°"'...,. '"°"'·"' 131 

""'""-'"""''""""""''"""'""'""-~ a................„"""""·"'-"""'-"'"'"""""'-­"' -~. ' ,...,_____ """"'-""l~ 

-----·--•":O"l<J" 
....._,„„ 
"'"''""''""""'""'°"'___,.,, __,.,,,""'..,",., .... „ .....,,.„i<! 

' "' S2.4. M"'1ra'10&>,_,,4 " """' 3" Al>s. 1 AR V l.V .tn. 

" 

" " 

·­ ..,,.. „ -· "­ .... ...,•"'-•ARooV""""'"'""-"'.....,...,...,„ .... ,,.v,,..!>'-.1"'·'ARooVl-no"'uo"""'____ 
"""""'],, 

.„... _.,.,..__ __......1·-·-·' ~-----­__.,. ....,...... _,
"'V ... \fPt 

""'"'"""""'~""' 
"-"'~""°"'''"" 

'""'"''""'"'"" 
"~''"'"'=•"·'" 

fr"''~'"'°'"" de'

""""'"'"'=•'"""" 

.........._,,„.....,..._, 



RZ-Z !.laohre<;hnung 2011 

C1_ Weit8"' Sest>ooteilc Cl<lfErlösober~renz@, dio bereito Be$tandlE1I der Fe5Uegung der Bund...nct<.agcntur nach§ 32 Ab$. 1 '-Ir. 1 AR~V LV.m. § 11! .\b$. 1 EnWG w~"'" ,_ _..."""'..-""""""°"""'"" ...v_.,._,_.,„,,__,._,~,,.,.--,„...._,,,_,.._,„,,__,.,_, .....„ " 

,„....._,,,,„ 

„..,_...__ „.,.,__,___ ,„ 
„,_,,__„ 

..,,.„_,,........ ...,...„2001_"'--!"
1 _, .... .,,,„ 

D"''''-""'°''''""'
''-°""'"'~,....,.~"' 

'""''"' ~~· '"'"' 

D"'"'""'°'"'"'"
"-"'""'""" ''"' 

„"'""''' 




5 

10 

15 

20 

25 

R3 Erzielbare Erlöse 
A B 

1 Zusammensetzung der erzielbaren Erlöse 
2 

c 

3 

6 
7 

Firma des Gasnetzbetreibers Stadtwerke Ilmenau GmbH 

Betriebsnummer 12000921 
Netznummer 

8 

9 1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

D 

1.1.1 Erlöse aus der Walzung von Netzentgelten für die vorgelagerte Netznutzung 

11 1 1.2 Ausspeisepunkle ohne Leistungsmessung 

12 1.1.3 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 

13 1.1.4 Abrechnung 

1' 1.1.5 Messung 

1 1.6 Messstellenbetrieb 

16 1.1.7 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 

17 1 1.8 Vertragsstrafen 

" 1.1.9 Preisnachlasse gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 

19 1.1.10 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 

1.1. 11 Weitere Erlöse 

21 1 1.12 Konzessionsabgaben 

22 1.1.13 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 

23 = Erzielte Erlöse {1.1 abzgl.1.1.12) 

24 + Unterverprobung 

+ Hinzurechnungen 

26 Kürzungen 

27 Erzielbare Erlöse 

E F 
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